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Überstunden 

 „Um Mehrarbeit handelt es sich ausschließlich bei angeordneter Arbeitszeit außerhalb des Betriebszeit-
rahmens; sie ist gemäß den tarifvertraglichen Bestimmungen zu vergüten. 

 Ggf. anfallende tarifvertragliche Zuschläge für Sonntags- und/oder Nachtarbeit werden mit der nächsten 
Entgeltabrechnung gezahlt.“
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